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RS OGH 2000/3/28 1Ob47/00v
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.03.2000

Norm

WRG §85 Abs1

Rechtssatz

Unterlassungsp1ichten, die auf dem ö3entlich-rechtlichen Statutarrecht einer Wassergenossenschaft beruhen, sind im

Zivilprozess durchzusetzen. Es handelt sich dabei um keinen Streitfall aus dem Genossenschaftsverhältnis im Sinne des

§ 85 Abs 1 WRG.
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